
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1969/9/24 5Ob177/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1969

Norm

JN §56 Abs2

ZPO §235 A3

Rechtssatz

Bestehen die im Eventualbegehren erhobenen Ansprüche nicht in einem Geldbetrag und ist für das Eventualbegehren

die Eigenzuständigkeit des angerufenen Gerichtes nicht gegeben, ist dieses zu bewerten.

Entscheidungstexte

5 Ob 177/69
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